
Bienenpatenschaft 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Mit deiner Anmeldung über unsere Webseite oder mit der Einzahlung des Patenschaftsbetrags 
akzeptierst du die AGB. Nach Deiner Anmeldung erhältst Du die Rechnung von unserem Kassier. 
Sobald das eingezahlte Geld für die Patenschaft auf unserem Konto eingetroffen ist, bist du bei uns angemeldet. 
Du erhältst innerhalb spätestens 30 Tagen die Kontaktdaten von einem Werdenberger Imker in Deiner Nähe. 
Dann ist es an Dir mit dem Imker Kontakt aufzunehmen um alles zu besprechen.  
 
Diese Leistungen darfst Du erwarten: (entsprechen den Angaben auf dem Anmeldeformular) 

• Patenschafts Urkunde, ausgestellt vom BZV-Werdenberg, gültig für ein Jahr. 

• Patenschaft mit Beschriftung des vom Imker/in zur Verfügung gestellten Bienen Volkes mit Deinem Namen.  

• Der Imker pflegt Dein Volk und Du hast die Möglichkeit einmal im Jahr in Absprache ihm über die Schultern zu 
schauen, du darfst aber auch gerne selber Hand anlegen. Dies ist während April – August möglich. 

• 2 kg Honig, den Du auch selber nach Wunsch in 250gr oder 500gr Gläser abfüllen und mit Deinem Namen 
beschriften darfst. 

• Mit Deiner Bienenpatenschaft während einem Kalenderjahr, unterstützt Du mit 160 Franken (davon erhält der 
BZV-Werdenberg Fr.40 Franken für Bildungszwecke) die Imker/innen, die Bildungsarbeit und nachhaltige 
Entwicklung. 

• Eine Kündigung ist jederzeit ohne Frist möglich. Eine weitere Patenschaft ist neu anzumelden. 

• Der einbezahlte Betrag wird nach Bezug einer Leistung nicht zurückerstattet. 
 
Datenschutz: Wir behandeln alle Angaben vertraulich und geben keine Daten an Dritte weiter. 
 
Wie verwenden wir das Geld: Das Geld von 160 Franken wird wie folgt aufgeteilt: 40 Franken fliesst in die Vereinskasse 
und dient in der Weiterbildung. Der Imker erhält 120 Franken und kommt für alle Leistungen wie oben angegebenen 
auf. 
 
Allgemeines: 
Der Imker/in bleibt vollumfänglich Besitzer des Bienenvolkes und trägt daher auch die volle Verantwortung.  
Bienen sind Lebewesen und verteidigen das Volk. Es kann vorkommen dass die Bienen stechen. Beim Imkern 
verwenden wir Imkerkleidung, welche auch zur Verfügung gestellt wird. Es ist wichtig, dass man sich mit dem Imker/-
in abspricht. Versicherung während des Besuchs bei den Bienen und beim Imker/-in ist Sache der Teilnehmer.  
 
 

Bei Unstimmigkeiten melde Dich bitte umgehend bei: 
 

Bienenzüchterverein Werdenberg                                            Internet: www.bzv-werdenberg.ch  

Auskunft: HP Hagmann, 9475 Sevelen  Tel. 079 681 17 72   E-Mail: praesident@bzv-werdenberg.ch  
19.02.2019/hag 
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